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Bei der Anwendung der Klarschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGB1. | S. 912) bitte ich, fol-
gendes zu beachten:

1
Allgemeines

1.1

Bedeutung der Klarschlamm Verwertung

Wegen seines Gehalts an organischer Substanz und an Pflanzennahrstoffen eignet sich kommu-
naler Klarschlamm unter Berlicksichtigung der Gehalte an Schadstoffen bei richtiger Anwendung
zur landbaulichen Verwertung. Derartige Schlamme sollten so weit wie moglich im Landbau ein-
gesetzt werden. Unter landbaulicher Verwertung wird die gartnerische und landwirtschaftliche
Verwertung verstanden.
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Je nach Herkunft und Zusammensetzung des Abwassers, sind im Klarschlamm auch Schadstof-
fe in unterschiedlichen Konzentrationen enthalten. Erganzend zu den Grenzwertfestlegungen in
der Klarschlammverordnung wird durch § 7 a Wasserhaushaltsgesetz - WHG - vom 27. 7. 1957
(BGBI. I S. 1110) dafiir Vorsorge getroffen, dass Schwermetalle und andere Schadstoffe durch
.MaBnahmen an der Quelle" auf ein Minimum reduziert werden.

Die Klarschlammverordnung ist geeignet, dazu beizutragen, die fir eine moglichst umfassende
Klarschlammverwertung unabdingbare Vertrauensbasis zwischen den Betreibern von Abwasser-
behandlungsanlagen und den Anwendern des Klarschlammes zu schaffen.

1.2

Rechtsgrundlagen

Die Klarschlammverwertung ist in § 15 Abfallgesetz — AbfG — vom 27. 8. 1986 (BGBI. | S. 1410)
und der hierauf gestiitzten Klarschlammverordnung geregelt. Danach handelt es sich bei der
landbaulichen Verwertung von Klarschlamm um einen Verwertungs- und nicht um einen Beseiti-
gungsvorgang, wenn die Klarschlammanwendung mit dem Ziel der Versorgung der Pflanzen mit
notwendigen Nahrstoffen erfolgt.

Die in der Verordnung festgelegten Nachweispflichten stutzen sich auf § 11 AbfG sowie die EG-
Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 Uber den Schutz der Umwelt und insbeson-
dere der Boden bei der Verwendung von Klarschlamm in der Landwirtschaft.

1.3
Zustandigkeiten

1.3.1

Sachliche Zustandigkeit

Die sachliche Zustandigkeit flir den Vollzug des § 15 AbfG und der Klarschlammverordnung er-
gibt sich aus Nr. 31.2 des Verzeichnisses der Anlage zur Verordnung zur Regelung von Zustan-
digkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) vom 14. Juni 1994 (SGV.
NW. 282). Grundsatzlich ist die Kreisordnungsbehorde als untere Abfallwirtschaftsbehorde zu-
standig, es sei denn, die Aufgabe ist gegenuber Kreisen und kreisfreien Stadten wahrzunehmen.
In diesem Fall ist die Bezirksregierung als obere Abfallwirtschaftsbehorde zustandig.

Soweit Klarschlamm auf Flachen aufgebracht werden soll, die der Bergaufsicht unterliegen, ist
das jeweilige Bergamt die fir die Aufbringungsflache zustandige Abfallwirtschaftsbehdrde. Zu-
standige landwirtschaftliche Fachbehorde ist der Geschaftsfiihrer der Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragter im Kreis. Ist die Bezirksregierung als obere Abfallwirt-
schaftsbehdrde zustandig, ist zustandige landwirtschaftliche Fachbehodrde der Direktor der
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter. Die fachlich zustandigen Behdrden im Sinne § 7
Abs. 7 AbfKIarV i.V.m. Nr. 31.2.11 des Verzeichnisses der Anlage zur ZustVOtU sind die untere
Abfallwirtschaftsbehdrde sowie die landwirtschaftliche Fachbehorde, in deren Zustandigkeitsbe-
reich die Abwasserbehandlungsanlage liegt.

Zustandige landwirtschaftliche Fachbehorde fir die Erstellung des Aufbringungsplans nach § 8
AbfKlarV ist gem. Nr. 31.2.13 des Verzeichnisses der Anlage zur ZustVOtU, der Direktor der
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter.
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1.3.2

Ortliche Zustandigkeit

Fir Amtshandlungen, die sich auf die Abgabe von Klarschlamm und dessen Untersuchung be-
ziehen, ist die Abfallwirtschaftsbehorde zustandig, in deren Bezirk die Abwasserbehandlungsan-
lage liegt. Fir Amtshandlungen, die sich auf die Aufbringung von Klarschlamm und Bodenunter-
suchungen beziehen, ist die Abfallwirtschaftsbehdrde zusténdig, in deren Bezirk sich die Auf-
bringungsflache befindet. Die fiir die Aufbringungsflache zustandige Behorde informiert die fur
die Abwasserbehandlungsanlage zustandige Behdrde uUber entsprechende Anordnungen sowie
Uber die aufgrund der Anordnung vorgelegten Untersuchungsergebnisse.

2

Die Bestimmung von Untersuchungsstellen fur Klarschlamme und Bdden richtet sich nach dem
RdErl. d. Ministeriums fiir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz v.
8.10.2012 (SMBI. NRW. 74).

3
Zu den Einzelbestimmungen der Klarschlammverordnung

3.1
Anwendungsbereich (zu § 1)

3.11

Aufbringungsflache (zu § | Abs. 1)

Fir Rekultivierungsflachen gelten die Bestimmungen der Klarschlammverordnung nur dann,
wenn sie durch die Klarschlammaufbringung zur landbaulichen Nutzung nachweisbar vorbereitet
werden. Indizien hierfir liegen beispielsweise vor, wenn

- behordliche Auflagen oder 6ffentlich-rechtliche Vertrage eine entsprechende Rekultivierung
vorsehen oder wenn

- dem Landbau zuzuordnende Tatigkeiten (z.B. Bodenbearbeitung zum Zwecke des nachfolgen-
den Anbaus von Nutzpflanzen) die landwirtschaftliche oder gartnerische Nutzung belegen. Die in
§ | Abs. I Nr. 2 genannte gartnerische Nutzung schlieBt den Landschaftsbau nicht ein.

3.1.2

Gemische (zu § | Abs. 2)

Zur Durchfihrung der Untersuchungen nach den §§ 3 und 4 der Klarschlammverordnung ist bei
der Herstellung und Verwendung von Gemischen (s. auch § 4 Abs. 13) eine eindeutige Zuord-
nung des eingesetzten Klarschlammes und der Zuschlagstoffe notwendig.

Entscheidende Vorgange in der Abwasserbehandlungsanlage, wie z.B. das Entwassern oder die
zentrale Behandlung von Rohschlamm unterliegen nicht abfallrechtlichen Regelungen und somit
auch nicht der Klarschlammverordnung, sondern ausschlieBlich dem Wasserrecht (vgl. RdErl. d.
Ministeriums fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 17.7.1992 (ber die Zuordnung
von Klarschlammentwasserung und Verbrennungsanlagen zum Wasser-, Immissionsschutz- und
Abfallrecht (SMBI. NRW. 770). Erst Klarschlamm, der bei der Abwasserbehandlung anfallt und
der mit Klaranlagen typischen Verfahrensschritten behandelt ist, unterfallt der Klarschlammver-
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ordnung. Als Gemisch im Sinne dieser Verordnung ist daher ein solcher Klarschlamm anzusehen,
dem nach diesen Verfahrensschritten Zuschlagstoffe beigegeben worden sind.

Eine Vermischung von Klarschlamm und Gemischen unterschiedlicher Abwasserbehandlungsan-
lagen verschiedener Betreiber ist nicht zulassig, weil in solchen Fallen den Nachweispflichten
z.B. im Lieferschein der Klarschlammverordnung nicht entsprochen werden kann. Auch die Ver-
mischung von Klarschlamm und Gemischen verschiedener Betreiber, z.B. bei der Lagerung in
der Nahe von Aufbringungsflachen, ist nicht zulassig. Klarschlammkomposte, die aus Klar-
schlammen unterschiedlicher Abwasserbehandlungsanlagen verschiedener Betreiber stammen,
durfen ebenfalls nicht im Anwendungsbereich der Klarschlammverordnung eingesetzt werden.
Zulassig ist lediglich die Vermischung von Klarschlammen aus Abwasserbehandlungsanlagen ein
und desselben Betreibers; zuvor muss jeder Klarschlamm nachweislich die Werte der Klar-
schlammverordnung einhalten. Fur die Vermischung von Klarschlamm aus einer Abwasserbe-
handlungsanlage mit Zuschlagstoffen zur Kompostherstellung gelten die Festlegungen der Klar-
schlammverordnung uneingeschrankt. Dabei bleibt die Verantwortung des Betreibers der Ab-
wasserbehandlungsanlage bis zur landwirtschaftlichen oder gartnerischen Verwendung des ent-
standenen Kompostes erhalten.

3.2
Begriffsbestimmungen (zu § 2)

3.21

Abwassersammelgruben (zu § 2 Abs. | Satz 2)

Soll Abwasser aus Sammelgruben ohne Abfluss aus landwirtschaftlichen Betrieben landbaulich
verwertet werden, ist § 51 Abs. 2 Nr. 1 Landeswassergesetz - LWG - vom 4.7.1979 (SGV. NRW.
77) einschlagig. Die abfallrechtliche Zulassigkeit richtet sich nach § 15 AbfG.

3.2.2

Klarschlamm (zu § 2 Abs. 2 Satz 1)

Aus abwassertechnischer Sicht versteht man unter Klarschlamm die aus dem Abwasser abtrenn-
baren feststoffhaltigen Stoffe (ausgenommen Rechengut, Siebgut und Sandfanggut), welche
durch Behandlung in verschiedenen Verfahrensschritten, beispielsweise Eindickung, aerobe
oder anaerobe Stabilisierung, Konditionierung, Entwasserung, ggf. Trocknung und Kompostie-
rung in den Zustand gebracht werden, der fur die folgende Verwertung oder Beseitigung erreicht
werden muss. Schlamme aus Absetz- und Nachklarteichen von Abwasserteichanlagen sowie
aus Emscherbecken sind zumindest teilweise ausgefault und damit nicht mehr als unbehandelt
einstufbar. Der Uberschussschlamm aus Nachklarbecken von Belebungsanlagen mit gemeinsa-
mer Schlammstabilisierung ist als behandelt anzusehen.

Nach § 18a Abs. | Satz 2 WHG ist das Behandeln von Abwasser ebenso wie das damit in Zusam-
menhang stehende Entwassern von Klarschlamm, einschlieBlich der Konditionierung, Teil der
Abwasserbeseitigung. Der erforderliche Zusammenhang ist bei der Entwasserung von Klar-
schlamm immer dann gegeben, wenn diese im raumlichen oder funktionalen Zusammenhang,
ggf. auch gemeinsam von mehreren Abwasserbehandlungsanlagen, mit der herkdmmlichen Ab-
wasserbeseitigung erfolgt (vgl. den unter Nr. 3.1.2 bereits aufgefihrten RdErl.).
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Der Einsatz von Konditionierungsmitteln ist als Teil der Schlammbehandlung in der Abwasserbe-
handlungsanlage grundsatzlich unter wasserrechtlichen Gesichtspunkten zu bewerten. Der Ein-
satz darf daher nur in dem aus abwassertechnischer Sicht notwendigem Umfang erfolgen. Das
Endprodukt eines durch Zugabe von Fall- oder Konditionierungsmitteln erfolgenden abwasser-
technischen Behandlungsvorgangs stellt kein Gemisch im Sinne der Klarschlammverordnung
dar. Die Bestimmung des Trockensubstanzgehaltes und aller Ubrigen Parameter wird deshalb
nach der Entwasserung vorgenommen. Daraus ergibt sich auch, dass bei Zugabe von Fall- oder
Konditionierungsmitteln (z.B. Kalk), in wesentlichen Mengen zu dem Zweck der Klarschlamment-
wasserung bei der Berechnung der Trockensubstanz bzw. der Schadstoffgehalte, ein eventuel-
les Riickrechnen auf den eigentlichen Klarschlamm nicht auf der Grundlage der Klarschlammver-
ordnung oder anderer abfallrechtlicher Bestimmungen zuldssig ist. Erst nach abgeschlossener
Abwasserbehandlung und Schlammentwasserung erfolgende Nachbehandlungen fiihren zur
Herstellung eines Gemisches i.S.d. § | Abs. 2.

3.3
Voraussetzungen fiir das Aufbringen (zu § 3)

3.31

Nahrstoffbedarf der Pflanzen (zu § 3 Abs. 1)

Bei der Aufbringung von Klarschlamm sind die Bestimmungen des Diingemittelrechts entspre-
chend anzuwenden. § | a Abs. 2 des Diingemittelgesetzes vom 15.11.1977 (BGBL. | S. 2134) be-
stimmt, dass die Dliingung nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf der Pflanzen und des Bo-
dens unter Bericksichtigung der im Boden verfligbaren Nahrstoffe ausgerichtet werden muss.
Die Uber den Klarschlamm zugefihrten Nahrstoffmengen mussen sich daher unter Bertcksichti-
gung der Bodenvorrate am Nahrstoffbedarf der Frucht bzw. der Fruchtfolge orientieren. Zum
Nachweis dieser Voraussetzungen ist mit der Voranzeige gem. § 7 Abs. | bei der landwirtschaftli-
chen Fachbehorde ein Dungeplan vorzulegen. Erforderlich ist ein Diingeplan auf Basis der Emp-
fehlungen der Landwirtschaftskammern unter Einbeziehung der Wirtschafts- und Handelsdiin-
gergaben im Rahmen der Fruchtfolge z.B. nach den Vorgaben der Anlage | dieser Verwaltungs-
vorschriften.

Weist die Bodenuntersuchung fiir Phosphat eine sehr hohe Versorgung auf (Gehaltsklasse E
nach Tabelle | Anlage 1), darf kein Klarschlamm aufgebracht werden.

Auf stillgelegten oder brach liegenden Flachen ist das Aufbringen von Klarschlamm unzulassig.
Hiervon ausgenommen sind Flachen, die dem Anbau nachwachsender Rohstoffe im Sinne der
EG-Verordnungen 1765/92/EWG und 334/93/EWG in der jeweils glltigen Fassung dienen.

3.3.2

Aufbringungsverbote im Einzelfall

In begriindeten Einzelfallen kann die zustandige Behorde bei Gefahr flir das Wohl der Allgemein-
heit und auf der Grundlage des § 15 Abs. 5 AbfG die Klarschlammaufbringung tber die in der
Klarschlammverordnung enthaltenen Aufbringungsverbote und -beschrankungen hinausgehend
einschranken, z.B.

- Aufbringung von Flussigklarschlamm auf tiefgriindig gefrorenem Boéden

- Kladrschlammaufbringung auf erosionsgefahrdeten Flachen und
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- das Aufbringen bei hohen Gehalten von Schadstoffen, die nicht in der AbfKIarV geregelt sind
(entsprechend § 3 Abs. 5 und § 3 Abs. 9 AbfKlarV).

3.3.3

Probenahme

Bei jeder Untersuchung von Schlamm und Boden ist ein entsprechendes Probenahmeprotokoll
zu erstellen und der zu untersuchenden Probe beizufligen. Das Protokoll muss mindestens ent-
halten: Name und Anschrift des Probenehmers, Probenahmedatum, Probennummer,

a)

bei Bodenproben

- Entnahmeort (Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstiicknummer, ggf. Teilflachenbezeichnung
oder Koordinaten)

- Entnahmetiefe (in der Regel Ackerkrume von 0-30 cm)

- GroBe der beprobten Flache

b)

bei Klarschlammproben

- Name und Ort der Abwasserbehandlungsanlage.

3.34

Untersuchung des Bodens auf Schwermetalle (zu § 3 Abs. 2)

Auf Grundlage der Klarschlammverordnung kénnen keine Untersuchungen auf Schadstoffe im
Boden, die nicht in der Klarschlammverordnung genannt sind, auferlegt werden. Auf Grund der
zweiwochigen Voranmeldefrist gem. § 7 Abs. | an die zustandige Behdrde und die zustandige
Landwirtschaftsbehdrde werden jedoch die Voraussetzungen dafur verbessert, z.B. bei ortlich
mit Schadstoffen hoherbelasteten Flachen ein Aufbringungsverbot im Einzelfall nach § 15 Abs. 5
AbfG und somit auBerhalb der Bestimmungen der Klarschlammverordnung zu erteilen. Als erst-
maliges Aufbringen ist die erste Aufbringung nach Inkrafttreten der neuen Klarschlammverord-
nung zu verstehen. Sofern auf der Grundlage von zeitnahen Bodenuntersuchungen vor Inkraft-
treten der Klarschlammverordnung der Nachweis gefiihrt werden kann, dass die Bodenwerte der
Klarschlammverordnung vom 15.4.1992 deutlich unterschritten sind, kann auf eine erneute Bo-
denuntersuchung verzichtet werden.

3.3.5

Wiederholung von Bodenuntersuchungen (zu § 3 Abs. 3)

Eine Uberschreitung der in § 4 Abs. 8 genannten Bodenwerte ist in der Regel dann zu besorgen,
wenn die Bodenwerte im konkreten Einzelfall annahernd erreicht werden und ein Klarschlamm
aufgebracht werden soll, dessen Schwermetallgehalte ebenfalls knapp unterhalb der nach § 4
Abs. 12 zulassigen Werte liegen. Erkenntnisse Uber Bodenbelastungen, die bei Untersuchungen
zur Bodengenese, Kartierung, Klassierung, bei MaBnahmen zur Trinkwassergewinnung oder im
Rahmen anderer Untersuchungsprogramme erlangt wurden, sind zu bericksichtigen.

3.3.6

Nahrstoffe- und pH-Wert-Untersuchung des Bodens (zu § 3 Abs. 4)

Die Nahrstoff- und pH-Wert-Untersuchung nach Abs. 4 hat vor der Aufbringung nach den Vor-
gaben des Anhangs 1 zur Klarschlammverordnung zu erfolgen. Sie ist zu wiederholen, soweit er-
neut Klarschlamm aufgebracht wird. Auf eine wiederholte Untersuchung der Nahrstoffgehalte
kann verzichtet werden, wenn die letzte Untersuchung nicht langer als drei Jahre zurlickliegt.
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GemaB Anhang 1 Nr. 2.2.3 der Klarschlammverordnung sind bei den Wiederholungsuntersu-
chungen des pH-Wertes auch mobile Verfahren vor Ort zulassig.

3.3.7

Untersuchung des Klarschlammes auf Schwermetalle (zu §3 Abs. 5)

Der Zeitraum ,von langstens 6 Monaten" beginnt mit dem Datum der Probenahme. Bei Schlam-

men aus Abwasserteichanlagen muss die Untersuchung mindestens sechs Monate vor der Ver-
wertung erfolgen.

Bei fehlenden oder offensichtlich llickenhaften Untersuchungen nach Abs. 5, insbesondere bei

Schldammen im Sinne von § 4 Abs. |, ist die Aufbringung von der fur die Aufbringungsflache zu-

standigen Behorde zu untersagen (§ 15 Abs. 5 AbfG).

3.3.8

Ausdehnung der Untersuchung des Klarschlamms auf andere Inhaltsstoffe (zu § 3 Abs. 5 Satz
2)

Eine Ausdehnung der Untersuchung auf Inhaltsstoffe, die nicht in der Kldarschlammverordnung
aufgefiihrt sind, kann in begriindeten Einzelfallen verlangt werden, insbesondere wenn mit er-
hdhtem Auftreten derartiger Stoffe ortlich im Kldrschlamm zu rechnen ist.

3.3.9

Abweichende Festlegung des zeitlichen Abstandes von Klarschlammuntersuchungen (§ 3
Abs. 5 Satze 3 und 4)

Die abweichende Festlegung des zeitlichen Abstandes von Untersuchungen des fir eine land-
bauliche Verwertung vorgesehenen Klarschlamms kann nur ausnahmsweise nach sorgfaltiger
Abwagung im Einzelfall erfolgen.

Eine Verkilrzung des Untersuchungsabstandes bis auf 2 Monate ist geboten, wenn einer oder
mehrere der in § 4 Abs. 12 genannten Klarschlammwerte erreicht oder eine Uberschreitung nicht
auszuschlieBen ist. In der Regel ist eine Uberschreitung nicht auszuschlieBen, wenn die unter-
suchten Werte 75 v. H. der Werte der Verordnung erreichen oder Uberschreiten. Die Erhdhung
der Untersuchungshaufigkeit kann dabei auf diejenigen Schwermetalle beschrankt werden, fir
die die zulassigen Klarschlammwerte erreicht sind oder deren Uberschreitung nicht auszuschlie-
Ben ist.

Eine Verklrzung der Untersuchungsabstande kommt nur bei Anlagen in Betracht, die mehrmals
jahrlich Schlamm abgeben. Bei allen anderen Anlagen kommt es darauf an, unmittelbar vor der
Klarschlammabgabe reprasentative Mischproben zu ziehen.

3.3.10
Untersuchung des Klarschlamms auf PCB, PCDD, PCDF (zu § 3 Abs. 6)
Der Zeitraum ,von langstens 2 Jahren" nach Abs. 6 beginnt mit dem Datum der Probenahme.

3.3.1

Nahrstoffuntersuchung des Bodens (zu § 3 Abs. 7)

Die Nahrstoffuntersuchungen des Bodens sollen hach den Vorgaben des Anhangs 1 der Klar-
schlammverordnung (auch nach Beprobungseinheiten) durchgefiihrt werden. Nach Inkrafttreten
verbindlicher Regelungen der Dlngeverordnung sind diese anzuwenden.
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34
Aufbringungsverbote und Beschrankungen (zu § 4)

3.41
Verbot der Aufbringung von Rohschlamm (zu § 4 Abs. 1)
Das Aufbringen unbehandelter Schlamme (Rohschlamme) ist ausnahmslos verboten.

3.4.2

Klarschlamme gewerblicher und industrieller Herkunft (zu § 4 Abs. 1)

Das Aufbringen von Klarschldammen aus gewerblicher und industrieller Herkunft ist wegen der
Vielzahl moglicher Schadstoffkombinationen, die von den Parametern der Klarschlammverord-
nung nicht erfasst werden kénnen, grundsatzlich verboten.

Die zustandige Abfallbehdrde kann im Einzelfall Ausnahmen dann zulassen, wenn der Betreiber
der Abwasserbehandlungsanlage nachweist, dass das in seiner Anlage behandelte Abwasser ei-
ne ahnlich geringe Schadstoffbelastung wie Haushaltsabwasser oder kommunales Abwasser
aufweist und einen vergleichbaren Gehalt an organischer Substanz sowie an Pflanzenndhrstof-
fen hat. Anhang lll der EG-Richtlinie 91/272/EWG ,Kommunales Abwasser" vom 21.5.1991 (ABL.
EG Nr. L 135 S. 40 ff.) fihrt alle Abwasser auf, die nach dem derzeitigen Kenntnisstand dem
kommunalen Abwasser gleichzusetzen sind. In allen anderen Fallen hat die zustandige Behérde
den Nachweis der ,ahnlich geringen Schadstoffbelastung" zu fordern. Der Nachweis ist nur
dann gefuhrt, wenn sowohl das eingesetzte Produktionsmaterial als auch der Produktionsvor-
gang nur solche Schadstoffkonzentrationen im Abwasser erwarten lassen, die auch in einem
kommunalen Abwasser Ublich sind. Der Nachweis setzt die Untersuchung auf weitere Parameter
voraus, die je nach Lage des Einzelfalles von der zustéandigen Behdrde unter Berlicksichtigung
der Angaben des Betreibers der Abwasserbehandlungsanlage lber Produktionsstoffe und Pro-
duktionsvorgang festgesetzt werden. Soweit durch den Klarschlamm zusatzliche besondere Be-
lastungen durch anorganische Stoffe zu erwarten sind, sollten diese z.B. mittels ICP-Analyse un-
tersucht werden. Bis zur Erbringung eines zweifelsfreien Nachweises gilt das Aufbringungsver-
bot.

3.4.3

Verbot des Aufbringens auf Gemiise- und Obstanbauflachen (zu § 4 Abs. 2)

Bei Spargel handelt es sich um Gemuse. Klarschlamm darf deshalb nicht aufgebracht werden.
Anbauflachen von Speisekartoffeln werden nicht vom Verbot des § 4 Abs. 2 erfasst. Aus hygie-
nischen Griinden sollte jedoch auf eine Ausbringung von Klarschlamm unmittelbar vor dem
Pflanzen und wahrend der Vegetationszeit moglichst verzichtet werden.

Im Einzelfall kann nach MaBgabe des § 15 Abs. 5 AbfG eine Einschrankung verfligt werden.

3.4.4

Verbot des Aufbringens bei Uberschreiten der herabgesetzten Grenzwerte fiir Cadmium und
Zink (zu § 4 Ab. 8)

Das Aufbringen von Klarschlamm ist auch verboten, wenn die herabgesetzten Grenzwerte fur
Cadmium und Zink in mindestens einer der folgenden Fallgruppen Uberschritten sind:

- Bdden, die im Rahmen der Bodenschatzung als leichte Boden eingestuft sind und deren Ton-
gehalt unter 5 v. H. liegt,

- Béden, deren Untersuchung gem. § 3 Abs. 4 einen pH-Wert von mehr als 5 und weniger als 6
ergeben hat.
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3.45

Bedeutung des pH-Wertes (zu § 4 Abs. 9)

Bei Béden mit Ziel-pH-Werten von mehr als 5,0, deren gemessene pH-Werte 5,0 oder kleiner
sind, ist eine Aufkalkung mit Diingekalken auf mindestens pH 5,2 gemaB nachfolgender Tabelle
vorzunehmen. Die Aufkalkung hat vor oder mit der Klarschlammaufbringung zu erfolgen.
Kalkgaben in dt/ha CaO zur Erreichung des pH-Zieles von mehr als 5,2 (Anhaltswerte)

- gemessener pH-Wert von 4,5 bis 4,6: Sand 15, Lehm 30, Ton 35

- gemessener pH-Wert von 4,7 bis 4,8: Sand 10, Lehm 20, Ton 25

- gemessener pH-Wert von 4,9 bis 5,0: Sand 5, Lehm 10, Ton 15

Auf die nach dieser Tabelle benétigte Kalkmenge kann der Kalkgehalt bei kalkstabilisierten Klar-
schlammen angerechnet werden. Ein Nachweis Uber die Aufkalkung ist dem Lieferschein bei der
Voranzeige gem. § 7 beizufligen. Lag der Ausgangs-pH-Wert unter 4,5, kann eine Beschlam-
mung nur nach Aufkalkung, Einarbeitung des Kalkes und einer Frist von mindestens 4 Monaten
erfolgen, sofern eine anschlieBende Analyse einen pH-Wert von mindestens 5,0 ergibt. Die Klar-
schlammaufbringung ist unabhangig von dem gemessenen pH-Wert nicht zulassig, wenn bei
ordnungsgemaBer Bewirtschaftung ein pH-Wert von weniger als 5,0 angestrebt wird. MaBgeb-
lich sind die Empfehlungen der Landwirtschaftskammern.

3.4.6

Aufbringung von Gemischen (zu § 4 Abs. 13)

§ 4 Abs. 13 fordert lediglich die Einhaltung der Werte fur Klarschlamm, Zuschlagstoffe und Ge-
misch, nicht dagegen ausdricklich deren Untersuchung. Soweit sich durch Berechnung anhand
der Untersuchung von zwei der vorgenannten drei Komponenten eine zweifelsfreie Ermittlung
der Werte der dritten Komponente ermdéglichen lasst, kann auf eine Untersuchung dieser Kom-
ponente verzichtet werden. Die berechnete dritte Komponente ist ebenfalls im Lieferschein an-
zugeben. Bei der Aufbringung von Gemischen dirfen die Schadstofffrachten/ha, die durch § 4
Abs. 12 i.V.m. § 6 Abs. | beschrankt sind, nicht Gberschritten werden.

3.4.7

Feldrandlagerung (zu § 4 Abs. 14)

Die Feldrandlagerung darf nicht dazu dienen, nicht vorhandenen Lagerraum der Abwasserbe-
handlungsanlagen zu kompensieren. Die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen haben
ausreichend Lagerkapazitat vorzuhalten. Die Zulassigkeit der Lagerung innerhalb und auBerhalb
der Abwasserbehandlungsanlage (Zwischenlager) richtet sich nach wasserrechtlichen und bau-
rechtlichen Gesichtspunkten. Bei der Lagerung ist auf das strikte Vermischungsverbot der Klar-
schlamme zu achten. Wasserrechtlich muss die Lagerung nach § 26 Abs. 2 und § 34 Abs. 2
WHG geniigen. Eine Feldrandlagerung darf erst nach Ablauf der Frist flir die Voranzeige nach § 7
Abs. | vorgenommen werden.

Ein unmittelbarer raumlicher Zusammenhang zwischen Feldrandlagerung und Aufbringflache
muss bestehen.

Die Klarschlammmenge ist auf das fur die Aufbringung notwendige MaB zu beschranken. Der
Klarschlamm ist unverzuiglich aufzubringen. Verzégerungen sind allenfalls aus witterungsbe-
dingten Grinden denkbar. Die Lagerzeit soll 14 Tage nicht Uberschreiten. Demgegenuber kdn-
nen z.B. logistische Erwagungen im Rahmen des § 4 Abs. 14 nicht beriicksichtigt werden.

Die Konsistenz des Schlammes muss fur eine kurzfristige Lagerung im Freien geeignet sein
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(stichfest). Im UGbrigen darf die Lagerung nicht zu einer Beeintrachtigung des Wohls der Allge-
meinheit flhren.

Klarschlamme verschiedener Herkunft verschiedener Betreiber sind getrennt am Feldrand zu la-
gern. Auf einen Acker-Schlag sollen die Klarschlamme nur eines Betreibers ausgebracht werden.
Eine Uber die im Abs. 14 genannte Feldrandlagerung hinausgehende Lagerung von Klarschlam-
men ist als verbotene Abfallentsorgung zu betrachten, es sei denn, die Lagerung wurde von den
zustandigen Behdrden genehmigt.

3.5

Aufbringungsmenge (zu § 6)

Es dirfen innerhalb eines Dreijahreszeitraumes nicht mehr als 5 t Klarschlamm (Trockenmasse)
je ha aufgebracht werden. Eine weitere zeitliche Differenzierung innerhalb des Kalenderjahres
(z.B. nach Monaten oder Tagen) sieht die Klarschlammverordnung nicht vor. Dem Anwender
steht es frei, diese 5 t in beliebig vielen Teilmengen innerhalb dieses Zeitraumes aufzubringen,
sofern hierdurch keine Uberdiingungen erfolgen (vgl. § 3 Abs. 1).

Bei der Berechnung der zulassigen Aufbringungsmenge dirfen die zum Zwecke der Klar-
schlammentwasserung zugegebenen Fall- oder Konditionierungsmittel nicht abgezogen werden.
Bei der Festlegung der Schadstoffgehalte im Abs. 1 hinsichtlich des Aufbringens von Klar-
schlammkomposten ist davon auszugehen, dass auch die Aufbringungsmengen vor dem Inkraft-
treten der Klarschlammverordnung am 1. Juli 1992 zu berucksichtigen sind. Andernfalls kénnte
es zu einer Uberschreitung der zuldssigen Werte im Dreijahreszeitraum kommen.

3.6

Nachweispflichten (zu § 7)

Der Nachweis der ordnungsgemaBen landbaulichen Verwertung ist durch Lieferschein nach dem
Muster gemaB Anlage 2 und Dungeplan gem. Nr. 3.3.1 dieser Verwaltungsvorschriften zu fihren.
Die Unterschrift des Betreibers der Abwasserbehandlungsanlage ist bei der Voranzeige ebenso
wie alle anderen Angaben auf dem Lieferschein erforderlich (Ausnahmen: Bestatigung der Abga-
be und Bestatigung der Aufbringung). Dies gilt auch dann, wenn die Versendung des Liefer-
scheins durch den beauftragten Dritten erfolgt.

3.6.1

Voranzeige (zu § 7 Abs. 1)

Fir den Fristablauf ist der Zeitpunkt des Eintreffens (Eingangsstempel) der Voranzeige bei den
zustandigen Behdrden maBgeblich. Die nicht rechtzeitige Anzeige zieht in der Regel eine Ableh-
nung der Aufbringung nach sich. Die zustandige landwirtschaftliche Fachbehoérde prift unver-
ziglich anhand der Werte der Bodenuntersuchung und des eingereichten Dingeplans, ob die
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 erflllt sind. Ist dies nicht der Fall, teilt sie der zustandigen Be-
horde und dem Betreiber oder dem beauftragten Dritten sofort schriftlich mit, dass eine Aufbrin-
gung des Klarschlamms nicht madglich ist. Das Fehlen des Dingeplans oder der Ergebnisse der
Bodenuntersuchung zieht in der Regel eine Ablehnung der Ausbringung nach sich.

3.6.2

Teilmengen (zu § 7 Abs. 2)

Werden mehrere Teilmengen Klarschlamm auf einen Schlag gebracht, so kann dabei folgende
Verfahrensweise eingesetzt werden:

- jedes Transportfahrzeug erhalt eine Kopie des Originallieferscheins und fuhrt diese Kopie mit,
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- jede Lieferscheinkopie erhalt zusatzlich zur Lieferscheinnummer eine Zusatzziffer, damit der
Lieferschein den jeweiligen Parzellen eindeutig zugeordnet werden kann (z.B. 1861.1, 1861.2,
1861.3; diese Kopie kann als eigenstandiges Original gelten),

- jedem Teillieferschein wird die Wiegekarte beigelegt, die die Ermittlung der Gesamtmenge er-
maoglicht,

- hach Beendigung der Transporte wird die Gesamtmenge entsprechend der Wiegekarten be-
rechnet und in den Ausgangslieferschein eingetragen. Die durchnummerierten Lieferscheine
werden dem Ausgangslieferschein beigefiigt.

Im Fall der Nassschlammaufbringung kann statt Wiegekarte ein gleichwertiger geeigneter Men-
gennachweis, z. B. das Volumen des Transportfahrzeuges, erbracht werden.

3.6.3

Datenschutz (zu § 7 Abs. 3)

Bei Speicherung, Nutzung und Weitergabe von Informationen, die im Rahmen dieser Verordnung
notwendig sind, sind die Datenschutzbestimmungen zu beachten. Die Weiterleitung der Liefer-
scheine hat im ordnungsgemaBen Geschaftsgang zu erfolgen. Sie sind spatestens 4 Wochen
nach der Aufbringung des Klarschlamms vorzulegen.

3.6.4

Ausnahmen von der Pflicht zur Voranzeige (zu § 7 Abs. 5)

Neben dem Verzicht auf die Voranzeige kann die zustandige Behdrde im Benehmen mit der
landwirtschaftlichen Fachbehorde flir bestimmte Abwasserbehandlungsanlagen eine kiirzere als
die in Abs. 1 genannte Frist anordnen.

3.6.5

Berichtspflicht (§ 7 Abs. 7)

Das vom Betreiber nach Abs. 7 zu fiihrende Register ist die Grundlage fur die Erflllung der Be-
richtspflicht nach Artikel 17 der EG-Richtlinie 86/278/EWG.

Die untere Abfallwirtschaftsbehoérde gibt jeweils bis zum 31. Juli fur ihr Gebiet einen zusammen-
fassenden Bericht an die obere Abfallwirtschaftsbehérde. Anzugeben ist die Gesamtmenge des
im jeweiligen Erfassungsgebiet insgesamt angefallenen Klarschlamms. Zu erfassen sind damit
auch die Klarschlamme, die nicht zur landwirtschaftlichen Verwertung abgegeben wurden oder
die auBerhalb des Zustandigkeitsbereichs der jeweiligen Abfallwirtschaftsbehdrde verwertet
wurden. Die untere Abfallwirtschaftsbehorde hat die Betreiber der Abwasserbehandlungsanla-
gen davon zu unterrichten, dass ihr zur Erfassung der Eigenschaften der Klarschlamme gem. § 3
Abs. 5 jeweils die Jahresmittelwerte der Untersuchungen fir die jeweilige Anlage mitzuteilen
sind. Die untere Abfallwirtschaftsbehdrde errechnet auf der Grundlage dieser anlagenbezogenen
Mittelwerte das gewogene arithmetische Mittel fur die einzelnen Parameter.

Die Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen sind darauf hinzuweisen, dass zusatzlich zu
den in Abs. 7 aufgeflihrten Pflichtangaben die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der organi-
schen Schadstoffe flr weitere spatere Beschlammungen von Belang sind und empfohlen wird,
diese ebenfalls zu registrieren.

3.7
Aufbringungsplan (zu § 8)
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Der Aufbringungsplan, der von der landwirtschaftlichen Fachbehdérde zu erstellen ist, dient der
Kontrolle der Zulassigkeit neuer Beschlammungen, die gem. § 7 Abs. 1 vorab gemeldet werden.
Daruber hinaus hat er den Charakter einer langfristigen Dokumentation und Beratungshilfe. Hier-
fir sind alle Lieferscheine tUber die im Verlauf eines Jahres im Einzugsgebiet der zustandigen
landwirtschaftlichen Behérde aufgebrachten Klarschlamme erforderlich. Damit die landwirt-
schaftliche Fachbehorde den Anforderungen des § 8 nachkommen kann, sind ihr die Liefer-
scheine durch die fiur die Aufbringungsflache zustandige Abfallwirtschaftsbehérde unverziiglich
- spatestens 4 Wochen nach der Aufbringung - zuganglich zu machen.

Die Mdglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung sollen genutzt werden und mehrjahrige
Auswertungen zulassen. Die landwirtschaftliche Fachbehdrde stellt den Aufbringungsplan der
fur die Aufbringungsflache zustandigen Abfallwirtschaftsbehdérde zur Verfligung.

Der Inhalt des Aufbringungsplanes soll folgende Angaben enthalten:
- Gemeinde/Betrieb

- Gemarkung

- Flur/Flurstlick (ggf. Teilflachenbezeichnung)

- Angabe der FlachengroBe

- Ausgebrachte Klarschlammenge/Jahr in tTM (Datum)

- Ergebnisse der Bodenuntersuchung

- Eigenschaften des Klarschlamms (Nahrstoffe/ Schadstoff e/TS)

- Herkunft des Klarschlamms.

4
Zu Nr. 1.3.2 des Anhangs 1 der Klarschlammverordnung

4.1

ZUNr.V 2

Hinweis: Andere Methoden

Alternativ zur vorgesehenen Methode kann unter Verwendung der Glaselektrode und des pH-
Messgerates nach Punkt IV bei pH 8 bis 8,5 eine potentiometrische Endpunktbestimmung als Er-
satz flr Phenolphthalein als Indikator vorgenommen werden.

4.2

ZuNr. Vi

Anstelle der in der Klarschlammverordnung wiedergegebenen Berechnungsformel (korrigierte
Fassung) kann auch die nachfolgende Formel zur Bestimmung des Gehaltes an basisch wirksa-
men Stoffen herangezogen werden (Grundlage: 50 ml (A) des salzsauren Filtrats).

w bas mal (Ca0O) Prozent = (A-F |1 - B mal F2) mal C B = (x + 2y) (ml)

A = Vorlage an Salzsaure-Reaktionsldsung nach V.1in mi

FI = Faktor der Salzsaure-MaBlésung nach Abschnitt Ill 1

B = Verbrauch an Natronlauge-MaBIésung nach V.2 in mi

F2 = Faktor der Natronlauge-MaBIdsung nach Abschnitt Il 2

x = Verbrauch an Natronlauge-MaBl6sung bis zum Auftreten einer Triibung
y = Verbrauch an Natronlauge-MaBlésung nach erfolgter Filtration

C = Umrechnungsfaktor (1,402 fiir CaO; 2,502 fiir CACO3)
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Sind die Faktoren der MaBldsungen F1 und F2 gleich 1, gilt folgende Formel zur Bestimmung der
basisch wirksamen Stoffe w bas in Prozent CAO:
w bas (CaO) Prozent = (50 - x - 2y) mal 1,402

MBI. NRW. 1995 S. 674, geandert durch RdErl. v. 9.10.2012 (MBI. NRW. 2012 S. 692).
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 2 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1067-717-smbl_74_19950427_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1067-718-smbl_74_19950427_a_anlage1.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft - IV A 2-890-25959 v. 27. 4. 1995 
	Anlagen


